
Preisliste für Jobcenter Schwandorf

Erstaustattung komplett/pro Person

Gegenstand Stück Preis

incl. MwSt.

Küche gesamt 849,00 €: 
beinhaltet:

Elektroherd 200,00 €
Küchentisch 25,00 €
Stuhl 15,00 €
Waschmaschine neu 249,00 €
Kühlschrank neu 175,00 €
Küchenoberschrank  2 Türen 55,00 €
Küchenunterschrank 2 Türen 40,00 €
Spüle mit Unterschrank 90,00 €

Hausrat-Starterset f. 1 Person: Besteck,Tassen,Teller,Topf,Kaffeemaschine (Wahlmöglichkeit) 50,00 €

Schlafzimmer gesamt: 167,50 - 208,95 €
beinhaltet:

Kleiderschrank 2-türig gebraucht 75,00 €
Kleiderschrank 2-türig neu 85,00 €
Lattenrost, Standard, gebraucht 10,00 €
Rolllattenrost 90x200 neu 21,50 €
Einzelbett ohne Matratze, ohne Rost  90 x 200 30,00 €
Einzelbett Jana ohne Matratze, ohne Rost  90 x 200 neu 49,95 €
Trumpf Federkernmatratze 90/200 neu 52,50 €

Wohnzimmer gesamt: 230,00 €
beinhaltet:

Wohnzimmerschrank gebraucht 150,00 €
Couchgarnitur 3 Sitzer gebraucht ab 50,00 €
Wohnzimmertisch gebraucht 30,00 €

Diverse Geräte:
beinhaltet:

Lampen ab 7,00 €
Bügeleisen 10,00 €
Staubsauger ab 15,00 €
Fernsehgerät ab 30,00 €
Garderobe (Hänger) 10,00 €
Alibert 20,00 €

Küchenbuffett (alternativ zu Küchenober- und Unterschrank) 75,00 €

Liefer- und Montagekosten :

Lieferung: 25 € innerhalb Schwandorf ( pro zusätzliche 10 km 10 € Aufschlag)
Montage: 25 € pro Std
Anschlußkosten: 37,70 € pro Std. (Herd/Waschmaschine/Spüle), Garantie: 1 Jahr

Für eine alleinstehende Person werden 1000,00 € für eine komplette Erstausstattung (inkl. Hausrat-
Starterset anerkannt.

Für jede weitere Person wird für eine komplette Erstausstattung ein Betrag von 330,00 bewilligt.

Stand Nov. 2016



 

 

 

 

Richtlinien des Landkreises Schwandorf 

zur Gewährung von Leistungen für Erstausstattungen 

bei Schwangerschaft und Geburt nach 

§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 SGB II 

 

 

Vorbemerkung: 

Ergänzend zu diesen Richtlinien sind die Vollzugshinweise des Bayerischen Staatsmi-

nisterium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) zu § 24 SGB II zu beachten, die 

unter folgender Adresse im Internet veröffentlicht sind: 

http://www.stmas.bayern.de/grundsicherung/jobcenter/index.php. 
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1. Allgemeines  

Nach der gesetzlichen Regelung sind Erstausstattungen bei 

Schwangerschaft und Geburt nicht vom Regelbedarf umfasst. Leistungen 

für diese Bedarfe werden gesondert erbracht. 

Sie werden ggf. auch erbracht, wenn Leistungsberechtigte zwar keine lau-

fenden Leistungen benötigen, den Bedarf für die Erstausstattungen jedoch 

nicht voll aus eigenen Kräften und Mitteln decken können. In diesem Fall 

kann das Einkommen berücksichtigt werden, das Leistungsberechtigte 

innerhalb eines Zeitraumes von bis zu sechs Monaten nach Ablauf des 

Monats erwerben, in dem über die Leistung entschieden wird. 

Die Leistungen für die Bedarfe können als Sach- oder Geldleistung, auch in 

Form von Pauschalbeträgen, erbracht werden. Bei der Bemessung der 

Pauschalbeträge sind geeignete Angaben über die erforderlichen 

Aufwendungen und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu berücksichtigen. 

1 

2. Form der Leistungsgewährung  

Im Bereich des Jobcenters werden die Leistungen grundsätzlich als Geldleis-

tung in Form von Pauschalen erbracht. Soweit für einzelne Bedarfspositionen 

Sachleistungen gewährt werden (z. B. in Form von Gutscheinen für den 

Werkhof), sind die Pauschalen um die in der Festsetzung hierfür enthaltenen 

Anteile zu kürzen. 

2 

3. Höhe der Pauschalen  

Es ist zu unterscheiden zwischen den Bedarfen für die Schwangerschafts-

bekleidung, die Säuglingsbekleidung und die Erstausstattung. 

 

Hierfür werden folgende Pauschalen festgesetzt: 

 Schwangerschaftsbekleidung 230,00 € 

 Säuglingsbekleidung 135,00 € 

 Erstausstattung 440,00 € 
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Aus der Anlage ist ersichtlich, welche Gegenstände, in welcher Zahl mit der 

Pauschale abgegolten sind und wie sich die Pauschalen zusammensetzen. 

 

Die Pauschalen sind dazu bestimmt, den Bedarf insgesamt zu decken. Im 

Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II können nur einfache und 

grundlegende Bedürfnisse befriedigt werden. Leistungsberechtigte müssen  

nicht zwingend alle in der Anlage aufgeführten Positionen anschaffen, sie 

können vielmehr zugunsten einzelner Positionen auch auf höherpreisliche Ar-

tikel zurückgreifen oder andere Artikel beschaffen, die sich den genannten 

Zwecken zuordnen lassen. Da Leistungsberechtigte außerdem auf gebrauch-

te Artikel verwiesen werden und insbesondere bei regelmäßig veranstalteten 

Baby-Basaren auch auf solche zugreifen können, besteht durch die Kalkula-

tion der Pauschalen mit Neupreisen (s. Nr. 4) überdies ausreichend finanziel-

ler Spielraum. 
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4. Vorgehensweise bei der Ermittlung der Pauschalen  

Bei der Auswahl der Bedarfe wurde von einem „Winterbaby“ (Mehrbedarf für 

dickere Jacke, Mütze, Handschuhe etc.) ausgegangen. Auf eine Differenzie-

rung der Bedarfe zwischen Geburt im Winter oder Sommer wurde verzichtet, 

da es nicht möglich ist, die Zeiträume eindeutig abzugrenzen. 

 

5 

Die Preisermittlung erfolgte Ende Oktober/Anfang November 2018 vor allem 

bei in der Stadt Schwandorf ansässigen Geschäften und auf den Seiten gän-

giger Online-Händler im Internet. Preise von Second-Hand-Artikeln wurden 

nicht ermittelt, da diese stark schwanken. Es sind also nur Preise neuer, 

günstiger Artikel berücksichtigt. 
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5. Verfahren bei der Leistungsbewilligung und -auszahlung  

Leistungen werden nur auf Antrag erbracht. 
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Es muss ein entsprechender Bedarf bestehen. Im Rahmen der Antragstel-

lung ist seitens der leistungsberechtigten Person ggf. zu versichern, dass aus 

früheren Schwangerschaften bzw. Geburten brauchbare Gegenstände nicht 
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mehr ausreichend vorhanden sind. Bezüglich der Erstausstattung ist bei Fol-

gegeburten die Einschränkung nach Nr. 6.2 zu beachten. 

 

Das Bestehen der Schwangerschaft muss mit dem Mutter(schafts)pass 

(Seite mit berechnetem Entbindungstermin) nachgewiesen sein. 

 

9 

Die Leistungen für die Schwangerschaftsbekleidung können frühestens ab 

der 13. Schwangerschaftswoche, die Leistungen für die Säuglingskleidung 

und die Erstausstattung frühestens nach dem 6. Schwangerschaftsmonat 

ausgezahlt werden. 
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6. Besonderheiten  

6.1 Mehrlingsgeburten  

Bei Mehrlingsgeburten sind die Pauschalen für die Säuglingsbekleidung und 

die Erstausstattung je Kind zu erbringen. 
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6.2 Folgegeburten  

Bei Folgegeburten, die innerhalb von drei Jahren nach der Geburt des letzten 

Kindes liegen, kann davon ausgegangen werden, dass zumindest Teile der 

Erstausstattung noch vorhanden sind. In diesen Fällen wird grundsätzlich 

nur die Hälfte der Pauschale für die Erstausstattung (220,00 €) gezahlt. 

Wird glaubhaft geltend gemacht, dass keine Teile der Erstausstattung mehr 

vorhanden sind, kann die Pauschale auf den vollen Betrag erhöht werden. In 

diesem Fall sollte in der Bewilligung verlangt werden, dass die zweckent-

sprechende Verwendung für die Erstausstattung durch Vorlage von Belegen 

nachgewiesen wird. Dieses Verlangen sollte mit dem Hinweis verbunden 

werden, dass die Bewilligung im Fall der zweckwidrigen Verwendung der Mit-

tel widerrufen werden kann. 

12 

6.3 Verhältnis zu Leistungen von Stiftungen  

Leistungen der Stiftungen „Mutter und Kind“ sind nachrangig und berechti-

gen nicht zu einer Kürzung der Pauschalen. 
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7. Inkrafttreten 

Diese Regelung gilt rückwirkend für Geburten ab 01.01.2019. 
 

 

Schwandorf, 25.03.2019 

 

Ebeling 

Landrat 



 

 
 
Dienstgebäude Öffnungszeiten   Bankverbindung 
Wackersdorfer Straße 80 Montag–Donnerstag 08:00–15:30 Uhr  Sparkasse im Landkreis Schwandorf 
92421 Schwandorf Freitag 08:00–12:00 Uhr  IBAN: DE57 7505 1040 0380 0090 50 
Telefon: 09431 471-0    BIC: BYLADEM1SAD 
Telefax: 09431 471-444 Nutzen Sie die Möglichkeit   
poststelle@lra-sad.de der Terminvereinbarung! 
 
Sie erreichen das Landratsamt mit Citybus 102 oder mit Linienbus 105 und 106, halbstündlich  
ab Zentralem Omnibusbahnhof (am Bahnhof). 
 

 

 

 

 

 

Landratsamt Schwandorf . Postfach 15 49 . 92406 Schwandorf 

Per E-Mail 
 
Jobcenter im Landkreis Schwandorf 
z. Hd. Herrn Geschäftsführer 
Günter Burgerspfleger 
Wackersdorfer Str. 4 
92421 Schwandorf 
      

www.landkreis-schwandorf.de 

 
Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht vom:       
Unser Zeichen: 2.300 
Unsere Nachricht vom:       

Name: H. Frisch 
Zimmernummer: 110 
Telefon: 09431 471-321 
Telefax: 09431 471-469 
E-Mail: Hubert.Frisch@lra-sad.de 

 
27.03.2019 

 
Richtlinien des Landkreises Schwandorf zur Gewährung von Leistungen für 
Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt 
 
Anlagen 
Richtlinien vom 25.03.2019 mit Anlage 
 
 
Sehr geehrter Herr Burgerspfleger, 

 

anbei erhalten Sie die Richtlinien des Landkreises Schwandorf zur Gewährung von 

Leistungen für Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt nach § 24 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 2 SGB II. 

 

Danach sind für die Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt folgende 

Pauschalbeträge zu gewähren: 

 

 Schwangerschaftsbekleidung 230,00 € 

 Säuglingsbekleidung 135,00 € 

 Erstausstattung 440,00 € 

 



 

 

- 2 - 

Die Neuregelung gilt rückwirkend für Geburten ab 01.01.2019. Zum Vollzug verwei-

sen wir im Übrigen auf die Ausführungen in den Richtlinien, deren Text im Vorfeld 

mit dem Jobcenter abgestimmt worden ist. 

 

Der Kreisausschuss hat den Pauschalen und den Richtlinien am 25.03.2019 zuge-

stimmt. Sollten sich im Vollzug Fragen ergeben oder künftig Änderungsbedarf auftre-

ten, bitten wir zeitnah um entsprechende Rückmeldung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ebeling 

Landrat 



Anlage zu den Richtlinien des Landkreises Schwandorf zu den Leistungen bei Schwangerschaft und Geburt (Stand: 25.03.2019)

Vorbemerkung: Die Pauschalen wurden aus den Werten in der ganz rechten Spalte "kleinster Wert" ermittelt.

Artikel Anzahl Globus

SAD

Mega Möbel

SAD

Ernstings Family

BUL/SAD

Woolworth

BUL

NKD

SAD

dm 

BUL

Rossmann

SAD

KIK

SAD

C&A

SAD

H&M

SAD

Real

Amberg

Babywalz.de Babymarkt.de Mittelwert Median kleinster Wert

Schwangerschaft

Hosen 2 24,99 € 29,00 € 29,99 € 22,99 € 26,22 € 53,28 €         52,44 €          45,98 €               

Jogginghose 1 24,99 € 15,00 € 9,99 € 14,99 € 16,00 € 16,19 €         15,00 €          9,99 €                 

Langarmshirts 2 17,99 € 12,50 € 12,99 € 14,99 € 12,99 € 28,58 €         25,98 €          25,00 €               

T-Shirts 2 10,00 € 9,50 € 7,50 € 14,99 € 8,00 € 20,00 €         19,00 €          15,00 €               

Pullover 1 19,00 € 24,99 € 19,99 € 24,99 € 22,24 €         22,49 €          19,00 €               

Strickjacke 1 25,00 € 30,00 € 16,99 € 24,26 € 24,06 €         24,63 €          16,99 €               

(Wickel)Kleid 1 29,99 € 19,00 € 19,99 € 19,95 € 17,99 € 21,38 €         19,95 €          17,99 €               

Schlafanzug bzw.

Nachthemd mit Knopfleiste

1 12,99 € 24,99 € 34,99 € 29,99 € 25,74 €         27,49 €          12,99 €               

Still-BH 2 19,99 € 10,00 € 8,99 € 9,50 € 12,50 € 20,00 € 18,95 € 28,55 €         25,00 €          17,98 €               

Jacke (ggf.) 1 49,00 € 49,99 € 79,99 € 48,99 € 56,99 €         49,50 €          48,99 €               

Summe 297,02 €      281,48 €       229,91 €            

Säuglingsbekleidung

Body 4 2,50 € 3,50 € 3,99 € 4,00 € 4,90 € 2,49 € 3,00 € 3,33 € 3,99 € 3,99 € 14,28 €         14,98 €          9,96 €                 

Strampler 4 5,99 € 9,99 € 9,00 € 12,99 € 8,99 € 7,99 € 36,63 €         35,98 €          23,96 €               

Socken 3 1,33 € 1,00 € 1,00 € 1,90 € 1,00 € 1,50 € 1,00 € 1,98 € 0,67 € 3,79 €           3,00 €            2,01 €                 

Stubenhaube 1 3,00 € 1,50 € 5,50 € 2,99 € 2,00 € 3,00 € 5,50 € 5,21 € 3,59 €           3,00 €            1,50 €                 

Mütze 1 3,99 € 6,00 € 4,99 €
 5,99 €

1,99 € 4,24 €           4,49 €            1,99 €                 

Fäustlinge (Winter) bzw. 

dünne Handschuhe 

(Kratzschutz)

1 3,99 € 1,99 € 3,99 € 6,50 € 4,99 € 2,00 € 4,99 € 6,99 € 2,99 € 4,27 €           3,99 €            1,99 €                 

Lätzchen 2 1,14 € 2,33 € 1,66 € 1,50 € 2,00 € 0,86 € 3,16 €           3,16 €            1,72 €                 

Oberteile 5 5,99 € 5,99 € 4,99 € 7,99 € 2,50 € 5,00 € 3,99 € 26,04 €         25,00 €          12,50 €               

Jacke dünn 2 7,99 € 12,99 € 7,00 € 10,00 € 12,99 € 5,99 € 18,99 €         17,99 €          11,98 €               

Jacke dick 1 12,99 € 19,00 € 14,99 € 19,63 € 16,65 €         17,00 €          12,99 €               

Winteranzug (Winterkind) 1 19,99 € 15,99 € 19,99 € 22,99 € 25,00 € 29,99 € 26,25 € 22,89 €         22,99 €          15,99 €               

Strumpfhose 4 2,99 € 3,33 € 2,99 € 2,99 € 4,90 € 2,99 € 3,00 € 4,00 € 4,79 € 14,21 €         12,00 €          11,96 €               

Schlafanzug 3 9,99 € 15,00 € 6,67 € 7,99 € 29,74 €         26,97 €          20,01 €               

Decke 1 7,99 € 5,99 € 7,99 € 8,00 € 9,99 € 4,99 € 7,49 €           7,99 €            4,99 €                 

Schnuller 2 1,95 € 0,83 € 1,63 € 1,65 € 1,79 € 3,14 €           3,30 €            1,66 €                 

Summe 209,11 €      201,84 €       135,21 €            

Erstausstattung Geburt

Kinderbett 1 129,00 € 99,99 € 106,94 € 96,89 € 108,21 €       103,47 €         96,89 €               

Babymatratze, neu 1 88,00 € 26,90 € 32,85 € 49,25 €         32,85 €          26,90 €               

Laken 2 6,50 € 5,37 € 4,29 € 3,99 € 10,08 €         9,66 €            7,98 €                 

Matratzenschutz 1 5,99 € 14,99 € 3,99 € 9,99 € 8,74 €           7,99 €            3,99 €                 

Stillkissen 1 19,90 € 24,90 € 22,95 € 22,58 €         22,95 €          19,90 €               

Schlafsack 1 12,99 € 19,99 € 12,99 € 13,90 € 9,99 € 25,00 € 13,99 € 12,00 € 15,11 €         13,45 €          9,99 €                 

Kinderwagen, neu 1 129,90 € 209,04 € 169,47 €       169,47 €         129,90 €              

Decke / Schlafsack 

Kinderwagen 

(Fußsack)

1 27,99 € 19,99 € 29,99 € 14,99 € 14,99 € 14,99 € 20,49 €         17,49 €          14,99 €               

MaxiCosi (Autofahren) 1 49,99 € 49,95 € 41,39 € 47,11 €         49,95 €          41,39 €               

Wickelauflage 1 44,00 € 26,99 € 11,42 € 16,00 € 14,99 € 22,68 €         16,00 €          11,42 €               

Wickeltasche 1 19,95 € 16,95 € 19,99 € 12,99 € 17,47 €         18,45 €          12,99 €               

Wärmestrahler 1 17,99 € 22,95 € 22,95 € 20,99 € 19,15 € 20,81 €         20,99 €          17,99 €               

Flaschen 4 1,95 € 1,45 € 2,19 € 2,90 € 2,36 € 8,68 €           8,76 €            5,80 €                 

Flaschenbürste 1 1,95 € 1,15 € 1,99 € 1,29 € 3,31 € 1,94 €           1,95 €            1,15 €                 

Spucktuch / Mullwindeln 5 1,67 € 1,50 € 2,66 € 1,50 € 2,33 € 1,70 € 2,00 € 9,54 €           8,50 €            7,50 €                 

Windeleimer 1 6,99 € 12,99 € 6,49 € 7,99 € 9,24 € 8,74 €           7,99 €            6,49 €                 

Badethermometer 1 2,85 € 1,95 € 1,99 € 1,79 € 3,39 € 2,39 €           1,99 €            1,79 €                 

Badeeimer/ Badewanne 1 9,99 € 9,44 € 16,99 € 11,99 € 12,10 €         10,99 €          9,44 €                 

Babybürste 1 3,89 € 2,45 € 2,49 € 3,99 € 4,73 € 3,51 €           3,89 €            2,45 €                 

Nagelschere für Babys 1 3,75 € 3,75 € 3,99 € 2,99 € 3,64 € 3,62 €           3,75 €            2,99 €                 

Badetuch mit Kapuze 1 7,99 € 9,99 € 9,95 € 4,99 € 9,00 € 6,99 € 8,15 €           8,50 €            4,99 €                 

Waschlappen 1 0,79 € 1,00 € 0,59 € 0,99 € 2,99 € 1,27 €           0,99 €            0,59 €                 

Fieberthermometer 1 3,45 € 3,45 € 4,99 € 2,99 € 4,72 € 3,92 €           3,45 €            2,99 €                 

Summe 575,86 € 543,47 € 440,51 €
Summe gesamt 1.081,99 € 1.026,78 € 805,63 €



2.300

Erstausstattung Bekleidung;

Vorschlag für Leistungshöhe

RBS Anteil der Abt. 3 für 

Bekleidung/Schuhe
1

Jahresbetrag gerundet

1 2 3 4

RBS 1 37,01 € 444,12 € 445,00 €
RBS 2 33,27 € 399,24 € 400,00 €
RBS 3 29,62 € 355,44 € 360,00 €
RBS 4 44,52 € 534,24 € 535,00 €
RBS 5 37,44 € 449,28 € 450,00 €
RBS 6 45,29 € 543,48 € 545,00 €

1) Stand 01.01.2021 (Quelle: Aufsatz Schwabe in ZfF Ausgabe 1/2021)


